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Bezugspreisanpassung für das Amtsblatt der Stadt Waldenbuch 
 
Anlagen 

1. Nachricht der Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG vom 31.03.2023 
2. Übersicht über die Entwicklung des Bezugspreises für die Stadtnachrichten 

 
 
I. Beschlussvorschlag 

1. Die Stadt Waldenbuch stimmt der Erhöhung des Bezugspreises der Stadtnachrichten 
von bisher 20,65 € pro Abonnent und Halbjahr auf 24,55 € pro Abonnent und Halbjahr ab 
01.07.2023 zu. 

2. Voraussetzung für die Zustimmung der Stadt Waldenbuch zur Erhöhung des 
Bezugspreises ist es, dass der Verlag den ab 01.07.2023 geltenden Bezugspreis (ohne 
Trägervergütung) für eine angemessene Dauer, möglichst mindestens ein Jahr, stabil 
hält. 

 
 
II. Vorberatung 

  =  ohne Vorberatung 

  =  Vorberatung im VA                     =  Vorberatung im TA 
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
  keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
IV. Sachverhalt 

Der heutige Bezugspreis für das Amtsblatt der Stadt Waldenbuch beträgt insgesamt 20,65 € pro 
Halbjahr und Abonnent. 
 
Mit der beigefügten Nachricht vom 31.03.2023 hat die Nussbaum Medien GmbH & Co. KG die 
Erhöhung der Bezugspreise für das Amtsblatt zum 01.07.2023 angekündigt. Der halbjährliche 
Bezugspreis von aktuell 20,65 € wird sich dann auf 24,55 € erhöhen. 
 
Das in Anlage 1 beigefügte Schreiben enthält eine ausführliche Begründung des Verlags zur 

Preisneufestsetzung. 
 
Die Entwicklung des Bezugspreises für das Amtsblatt der Stadt Waldenbuch in den letzten vier 
Jahren ist aus Anlage 2 ersichtlich.  

 
Aktuell wird das Amtsblatt in Waldenbuch von rund 1.881 Haushalten gelesen. Dies entspricht 
einem Verbreitungsgrad von über 50 % aller Haushalte in Waldenbuch. 
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V. Weitere Vorgehensweise 

Nach der Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses wird die Stadtverwaltung eine 
entsprechende Ankündigung im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Waldenbuch 
veröffentlichen sowie die Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG über die von der Stadt 
Waldenbuch zugrunde gelegten Rahmenbedingungen für die Erteilung der Zustimmung informieren.  

 
 
 
gez. Lutz 
Bürgermeister 
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